
2.14. Zuführung Strafgefangener bzw. Verhafteter
zu Gerichten, anderen staatlichen Organen bzw. 
Einrichtungen des staatlichen Gesundheitswesens

B e a c h t e  :

Ф Jede Zuführung Strafgefangener bzw. Verhafteter ver
langt äußerste Aufmerksamkeit und Wachsamkeit, um 
Entweichungen vorzubeugen.

Ф Strafgefangene bzw. Verhaftete dürfen niemals aus 
den Augen gelassen werden (bei der Bewachung 
nicht ablenken lassen).

• Angewiesene besondere Maßnahmen wie Fesselung, 
Trennung u. a. strikt einhalten.

• Jegliche Verbindungsaufnahme zu unbefugten Per
sonen verhindern.

M a ß n a h m e n  :

Ф Strafgefangene bzw. Verhaftete auf dem sichersten 
und schnellsten Weg dem staatlichen Organ zuführen.

• Bei Wartezeiten Strafgefangene bzw. Verhaftete in 
Gerichtsgewahrsame bzw. in Warteräume (staatliches 
Gesundheitswesen), in denen sich keine Zivilpersonen 
befinden, unterbringen (bei Fehlen von Gerichts
gewahrsamen bzw. bei Anwesenheit von Zivilperso
nen in Warteräumen Strafgefangene bzw. Verhaftete
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